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Text 

§ 1401. (1) Insoweit der Angewiesene das zu Leistende dem Anweisenden bereits schuldet, ist er 
diesem gegenüber verpflichtet, der Anweisung Folge zu leisten. Wenn durch die Anweisung eine Schuld 
des Anweisenden bei dem Empfänger, der die Anweisung angenommen hat, getilgt werden soll, ist der 
Empfänger verpflichtet, den Angewiesenen zur Leistung aufzufordern. 

(2) Will der Empfänger von der Anweisung keinen Gebrauch machen oder verweigert der 
Angewiesene die Annahme oder die Leistung, so hat der Empfänger dies dem Anweisenden ohne Verzug 
anzuzeigen. 

(3) Die Tilgung der Schuld erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist, erst durch die Leistung. 


